
 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Kobach II – Teil 2“ in Grombach 
 

Der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau hat am 14.12.2017 in öffentlicher Sitzung den 

Bebauungsplan „Kobach II – Teil 2“, Grombach nach § 10 BauGB und die zusammen mit 

dem Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige Sat-

zung im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB beschlossen. 
Der Geltungsbereich umfasst die westliche Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 3863 in 
Grombach. Im Einzelnen gilt der Lageplan des Büros Köpf in der Fassung vom 18.12.2017. 
Der Planbereich ist auch in der im Anschluss an die Bekanntmachung beigefügten Karte 
dargestellt. 
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften „Kobach II – Teil 2“, Grombach treten 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). Der Bebauungsplan kann ein-
schließlich seiner Begründung beim Bauverwaltungsamt, Zimmer 207, Rathaus, Kirchplatz 4, 
74906 Bad Rappenau während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann 
kann über seinen Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB 
Unbeachtlich werden  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bad Rappenau unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht werden. Der vorige Satz gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 
  
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO  
Gemäß § 4 Abs. 4 GemO gilt die Satzung – sofern sie unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GemO oder aufgrund anderer auf der GemO beruhenden Vorschriften 
zustande gekommen ist – ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

 die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, 

 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Jahresfrist bean-
standet hat oder 

 die Verletzung gegenüber der Stadt Bad Rappenau unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  

Eine Verletzung kann von jedermann auch nach Ablauf der Frist geltend gemacht werden, 
wenn sie bereits innerhalb der Frist von einem Dritten schriftlich geltend gemacht wurde.  
 
Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie § 44 Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.  
 
Bad Rappenau, den 19.01.2018 
 
gez. 
Blättgen, Oberbürgermeister 


